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Einleitung

Vor drei Jahren habe ich während drei Mona-
ten Vorlesungen und Seminare an der Univer-
sity of California in Berkeley besucht. Von In-
teresse waren vor allem Fragen zum Umgang 
mit gesellschaftlicher Vielfalt. Zwei der ein-
drücklichsten Seminare hiessen «Experiencing 
Education: Diversity and (In)Equality In and 
Beyond Schools» und «Women and Disabili-
ties». In diesen Seminaren diskutierten wir 
empirische Studien und Theorien, wobei die 
Diskussion nie nur auf einer theoretischen 
Ebene blieb, d. h. auch politische Massnah-
men oder rechtliche Inklusionsstrategien wur-
den einbezogen. Studierende mit und ohne 
Beeinträchtigung, Dozierende und Fachperso-
nen debattierten miteinander und wurden von 
der Studienleitung dazu ermutigt, neue kriti-
sche Perspektiven zu entwickeln. Dabei sollte 
Beeinträchtigung immer unter Einbezug von 

Geschlecht, Sexualität, Transnationalität1, 
wirtschaftlicher Positionierung und Hautfarbe 
verstanden werden. Es ging darum, neu über 
Beeinträchtigung nachzudenken, und zwar 
immer wieder aus unterschiedlichen Perspek-
tiven. 

Die drei Monate in Berkeley haben mir 
gezeigt, dass die sozial-, heil- und sonderpä-
dagogische Ausbildung und Praxis immer ge-
prägt ist von Machtverhältnissen und Hierar-
chien, gesellschaftlichen Positionen der Privi-
legierung und Marginalisierung sowie sozia-

1 In Abgrenzung zum Begriff Migrationshinter-

grund umschreibt der bei uns noch weniger ge-

bräuchliche Begriff «Transnationalität» Phänome-

ne – Beziehungen, Kommunikation und Handlun-

gen – zwischen Menschen, die sich nicht auf ei-

nen Nationalstaat begrenzen lassen. Sie sind 

«übernational»; sie erstrecken sich über die natio-

nalstaatlichen Grenzen hinweg.

Rebekka Ehret

Beeinträchtigt, mehrsprachig, fremd:  
Intersektionalität erkennen

Zusammenfassung
Die gesellschaftliche Positionierung eines Menschen geschieht nicht aufgrund eines einzelnen Merkmals. Margina-
lisierung und Privilegierung entstehen, indem sich verschiedene Merkmale kreuzen. Hier spielen Normierungspro-
zesse eine wichtige Rolle, sowohl bei der Unterscheidung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung als auch 
von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Um die Kombination von Beeinträchtigung, Mehrsprachigkeit 
und Fremdheit besser zu (be-)greifen, wird in diesem Beitrag das Modell der Intersektionalität näher betrachtet und 
anhand eines Fallbeispiels veranschaulicht.

Résumé
Le positionnement social d’un individu ne résulte pas d’une seule caractéristique. La marginalisation et le traitement 
privilégié naissent lorsque plusieurs caractéristiques se croisent. Les processus de normalisation jouent ici un rôle im-
portant dans la différentiation aussi bien des personnes avec et sans handicap que des personnes avec et sans contexte 
migratoire. Pour une meilleure (com-)préhension de la combinaison handicap, plurilinguisme et caractère étranger, la 
présente contribution examine de plus près le modèle intersectionnel et l’ illustre à l’aide d’un exemple de cas.
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len Ungleichheiten. Darum sollte Bildung im 
weitesten Sinne emanzipatorisch verstanden 
werden. Ziel dieses emanzipatorischen An-
satzes ist es, bei den Auszubildenden und bei 
ihren zukünftigen Klientinnen und Klienten 
für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Das 
erfordert eine kritische Perspektive auf dis-
kriminierende und paternalistische Struktu-
ren. 

Essentialisierung von Differenz

Essentialisierung bedeutet, dass einer Person 
oder Gruppe Eigenschaften zugesprochen 
werden, die sie vom Rest – der Norm – ab-
grenzen. Dadurch werden einzelne Menschen 
oder Gruppen als eigene Entität gekennzeich-
net. Wenn also in der beruflichen Praxis, in der 
alltäglichen Lebenswelt und in Studien das 
Identitätsmerkmal «Beeinträchtigung» als re-
levante Kategorie verwendet wird, um Unter-
schiede zwischen Menschen zu identifizieren 
(Williams & Mavis, 2012), kann von Essentia-
lisierung oder Verwesentlichung (lat. essentia) 
gesprochen werden. Aber lässt sich eine Ober-
kategorie von Beeinträchtigung überhaupt 
bilden? «Denn was eigentlich haben psychisch 
Kranke, Rollstuhlfahrer, Nierenkranke, Gehör-
lose, Brustamputierte, Kleinwüchsige und 
aufmerksamkeitsgestörte Kinder tatsächlich 
gemeinsam?», fragt Waldschmidt (2007,  
S. 128) berechtigterweise. Hinter dem Prozess 
der Essentialisierung steckt die meist unbe-
wusste Vorannahme, dass über die Identifika-
tion gewisser Merkmale das Wesen eines 
Menschen oder einer Gruppe von Menschen 
beschrieben werden kann. Über die Beschrei-
bung hinaus werden im Prozess der Verwe-
sentlichung auch Eigenschaften fixiert, die 
sich auf alle Angehörigen dieser Gruppe be-
ziehen. Das Resultat sind Stereotypisierungen. 
Essentialisierung von Differenz beinhaltet 
aber nicht nur die Fixierung von wesenhaften 

Unterscheidungsmerkmalen, sondern auch ei-
ne Hierarchisierung der zu unterscheidenden 
Gruppen; es geht also immer auch um Macht.

In Anlehnung an Simone de Beauvoirs Schrift 
Le Deuxième Sexe (Das andere Geschlecht) ist 
der Mann die Norm und die Frau das Fremde, 
Nachgeordnete oder Andere. In Anlehnung an 
den Text der Afroamerikanerin Audre Lorde 
(1995, S. 285) zur mythischen Norm («a myt-
hical norm […] ‹that is not me›») ist der weis-
se, gebildete, schlanke, junge, nichtbeein-
trächtigte, heterosexuelle, christliche und fi-
nanziell abgesicherte Mann die Norm und ver-
einigt in sich alle Zeichen der Macht.2  Alle, die 
diesen Eigenschaften nicht entsprechen, sind 
das Andere, das von der Norm Abweichende. 
So ist auch die Kategorie Beeinträchtigung das 
Andere. 

Auch im Zusammenhang mit Migration 
lässt sich eine Tendenz zur Essentialisierung 
von Differenz beobachten: Kultur wird als na-
türliches und unveränderliches Wesensmerk-
mal betrachtet. Die Begriffe Kultur, Multi- 
oder Interkulturalität werden alltagssprach-
lich immer noch verwendet. Darin verstecken 
sich empirisch nie nachgewiesene Vorstellun-
gen von Kulturen im Sinne von Lebensfor-
men, die von klaren Grenzen umrissen sind, 
etwas Statisches und Einheitliches haben 
und die ihnen zugehörigen Gesellschaften 
oder Individuen nachhaltig und umfassend 
prägen.

2 Das Adjektiv «gebildet» ist eine Ergänzung und 

steht nicht im Original. 

Essentialisierung beinhaltet die Fixierung 
von angenommenen wesenshaften  
Unterscheidungsmerkmalen.
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In der Ethnologie gilt die Essentialisierungs-
debatte schon lange als abgeschlossen 
(Wolf, 1999). In der beruflichen Praxis aller-
dings, an Schulen, in Heimen, Krankenhäu-
sern oder sozialen Einrichtungen hält sich die 
kulturelle Zugehörigkeit als gültiges Erklä-
rungsmuster hartnäckig, besonders bei her-
ausfordernden Situationen mit Migrantinnen 
und Migranten (Knappik & Mecheril, 2018). 
Im Umgang mit der immer komplexer wer-
denden sozialen Realität von Migrantinnen 
und Migranten führen Fachpersonen der ge-
nannten Einrichtungen zur Unterstützung ih-
rer Handlungsfähigkeit diverse Kategorisie-
rungen und Ordnungsgrössen ein. Das Ge-
genüber wird als Teil eines Kollektivs, als Mit-
glied einer fremden Kultur wahrgenommen. 
Diese «Kultur» – so die Annahme – hat sich 
im Gegenüber fix als kulturelle Identität ein-
geprägt. Sie bezieht sich meist auf die Her-
kunftsnation oder manchmal auch auf die zu-
geschriebene Ethnie. Dadurch werden alle 
anderen, komplexen und eine Identität mit-
prägenden Faktoren ausgeschlossen.

Aufgrund dieser Kulturalisierungslogik 
schreibt man Mitgliedern dieser «Kulturgrup-
pe» unveränderbare psychische Eigenschaf-
ten zu. Es ist naheliegend, dass deshalb von 
vornherein unkritische Schlüsse bezüglich ei-
nes schwierigen, problematischen, nicht 
nachvollziehbaren oder zweifelhaften Ver-
haltens gezogen werden. Ähnlich wie in den 
Ausführungen oben findet dabei ein Prozess 
des «Andersmachens», ein Othering, statt. 

Die Art und Weise, wie ich einen Menschen 
wahrnehme, ist auch abhängig von meinen 
Sinnen, Vorannahmen und von meiner Inter
aktion mit diesem Menschen.

Die Kategorie Migrationshintergrund be-
schreibt ebenso das von der Norm Abwei-
chende. Neben der Unterscheidung in wir 
und sie wird implizit eine Hierarchisierung 
vorgenommen: Das Fremde wird dem Eige-
nen untergeordnet, denn die anderen sind 
tendenziell bildungsfern, eher rückständig, 
traditioneller, patriarchaler oder autoritärer. 

Die machtkritische Migrationsforschung 
verfolgt also den Ansatz, dass Migrantinnen 
und Migranten zu anderen gemacht werden. 
Die rechtlich-politischen Strukturen erschwe-
ren oder verhindern den Migrantinnen und Mi-
granten den Zugang zu wichtigen Gütern auf 
dem Arbeits-, Bildungs- und Wohnungsmarkt. 
So und auf unzählige andere Arten kann sich 
der soziale Marginalisierungsprozess äussern. 
Es geht dabei immer um Macht: Das national 
Eigene steht über dem national Fremden und 
das in der Interaktion oft beobachtete Redu-
ziert-Werden auf die «andere» Kultur tut das 
Seinige, um die Differenz zu verfestigen. 

Soziale Konstruktion von Differenz

Im Gegensatz zur Essentialisierung von Diffe-
renz, die Unterschiede festschreibt, geht es 
bei der sozialen Konstruktion von Differenz 
um das Bewusstsein, dass Differenz in der In-
teraktion hergestellt wird. Wenn ich mit der 
Essentialismus-Brille die komplexe soziale 
Realität einer Person anschaue, dann zeigt 
mir diese Brille die Behinderung oder den Mi-
grationshintergrund als fixen Teil ihres We-
sens. Ich zweifle nicht daran, dass meine 
Wahrnehmung und die von mir betrachtete 
Person deckungsgleich sind. Betrachte ich 
hingegen die komplexe soziale Wirklichkeit 
mit der Konstruktivismus-Brille, dann sehe 
ich, dass die Art und Weise, wie ich den Men-
schen mit einer Behinderung oder Migrati-
onshintergrund wahrnehme, abhängig ist 
von meinen Sinnen, Vorannahmen und von 
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meiner Interaktion mit diesen Menschen. Die 
Frage, ob dieses Bild, das ich sehe, wahr ist, 
stellt sich nicht, weil ich mir seines Konstruk-
tionscharakters bewusst bin.

Die Disability Studies zeigen, dass Behin-
derung nicht allein über eine Diagnose zu er-
klären ist – Behinderung wird nämlich immer 
auch konstruiert: Es gibt eine klar (meist me-
dizinisch) diagnostizierbare körperliche, kog-
nitive oder psychische Beeinträchtigung 
(engl. impairment). Gleichzeitig behindert 
aber die Art und Weise, wie gesellschaftlich 
mit dieser Beeinträchtigung umgegangen 
wird, den Menschen daran, am sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen 
Leben teilzunehmen. Behinderung (engl. di-
sability) entsteht im «institutionalisierte[n] 
Prozess der sozialen Benachteiligung» 
(Waldschmidt, 2007, S. 120). Weil die Gesell-
schaft mit einem defizitorientierten Blick auf 
Menschen mit Beeinträchtigung schaut, 
konstruiert sie gleichzeitig Behinderungen.

Intersektionalität

Überschneiden sich bei einer Person zwei Dis-
kriminierungskategorien – zum Beispiel Be-
hinderung und Migrationshintergrund –, 
könnte man daraus schliessen, dass sich die 
Marginalisierungs- und Diskriminierungsrisi-
ken einfach verdoppeln. Diese Logik entsprä-
che jedoch der Essentialisierungslogik, bei der 
die Kategorien Behinderung und Migrations-
hintergrund vereinheitlicht und die sozialen 
und institutionalisierten Mechanismen ver-
kannt werden, die bei der Herstellung von Dif-
ferenz wirken und Machtverhältnisse ver-
schleiern. Es gilt also, die Wechselwirkung 
oder die Überkreuzung von Kategorien zu 
denken, ohne dabei Unterschiede zu essentia-
lisieren und somit zu fixieren. Gleichzeitig sol-
len strukturierende und hierarchisierende 
Machtverhältnisse, wie sie gesellschaftlich 

vorgegeben sind, im Blick behalten werden. 
Kimberlé Williams Crenshaw (1989) hat 

den Begriff Intersektionalität mit ihrer Idee 
der Wechselwirkung von Herrschaftsverhält-
nissen geprägt. Aus der Perspektive des 
postkolonialen Feminismus kritisiert sie die 
Tatsache, dass in Gesetzen gegen Frauendis-
kriminierung die weisse Frau – oder bei 
 solchen gegen Rassendiskriminierung der 
schwarze Mann – als Norm gilt. So komme 
das bei schwarzen Frauen um ein Vielfaches 
grössere Risiko, diskriminiert zu werden, erst 
zum Vorschein, wenn beide Kategorien in ih-
rer Überkreuzung gedacht werden. Dass die-
se Frauen aufgrund der Geschichte der USA 
zusätzlich im kapitalistischen Produktions-
system tendenziell auf einer unteren Einkom-
mensschicht auftreten, macht auch die sozia-
le Klasse zu einer wirksamen, d. h. diskrimi-
nierenden Strukturkategorie, die mitgedacht 
werden muss (Crenshaw, 1998). 

Erhöhtes Diskriminierungsrisiko

Winker und Degele (2009) übernehmen die 
von Crenshaw erarbeitete Idee der Wechsel-
wirkung von Herrschaftsverhältnissen. Sie un-
terscheiden in ihrem intersektionalen Mehr-
ebenenansatz drei Ebenen:
• Makroebene: Gesellschaftliche, staatli-

che und ökonomische Strukturen und 
Bedingungen, inklusive Institutionen, in 
denen die vier Kategorien Geschlecht, 
«Rasse» resp. Ethnizität, Klasse und Kör-
per ausschlaggebend sind für strukturel-
le Herrschaftsverhältnisse; dazu gehö-
ren auch Gesetze.

• Mikroebene: Interaktiv hergestellte Pro-
zesse der Identitätsbildung durch die 
Person selbst mit einer offenen Anzahl 
von Kategorien (Selbstpositionierung); 
dazu gehören subjektiv begründete 
Handlungen und Orientierungen.
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• Symbolebene: Hier sind kulturelle Sym-
bole, Ideologien, Bilder des «Norma-
len», Interpretationsmuster als hegemo-
niale Normen und Stereotypen wirksam 
und von Individuen im Alltag auch wie-
derholt werden. Auf diese beziehen sich 
die Personen einerseits selbst, anderer-
seits repräsentieren und reproduzieren 
sie Machtverhältnisse.

Mithilfe dieser drei Ebenen können Lebensla-
gen, deren Komplexität sonst oft verborgen 
bleibt, analysiert werden. Die Klammer darum 
ist das kapitalistische Prinzip der Maximierung 
von Profit. So wird auch ersichtlich, warum 
Winker und Degele (2009) den Körper als drit-
te Strukturkategorie hinzufügen: Nur der im 
kapitalistischen Sinn produktionsfähige Kör-
per ist nicht durch Zugangsbarrieren zum Ar-
beitsmarkt blockiert. Der durch impairment 
versehene oder alte Körper hingegen kostet 
mehr, als er wertschöpft. Zum Körper gehören 
auch die Hautfarbe, deren Wahrnehmung als 
Diskriminierungsfaktor auftritt, sowie das im 
binären Denken verhaftete, essentialisierte 
Geschlecht, entweder männlich oder weiblich.

Auch Riegel (2012) und Bronner und Paulus 
(2017) betonen, dass für das bessere Ver-
ständnis der diskriminierenden Mechanismen 
neben den Diskriminierungskategorien selbst 
auch die Ebenen unterschieden werden müs-
sen, auf denen die Analysen stattfinden. Die 
Ebenen bezeichnen sozusagen verschiedene 
Perspektiven, die die komplexe und manch-

mal auch widersprüchliche soziale Gegeben-
heit besser abdecken. 

Mit Intersektionalität vom Rand  

ins Zentrum

Das Konzept der Intersektionalität ist also ein 
Analyseinstrument, um hierarchische Gebilde 
von Unterschieden mit Machtstrukturen in 
Verbindung zu setzen (Jacubowski-Torres & 
Ahrens, 2015) und um die Wechselwirkung 
und Gleichzeitigkeit von vielschichtigen Dis-
kriminierungsformen aufzudecken. Einzelne 
Identitätsmerkmale oder Diversity-Dimensio-
nen sind in sich heterogen. Das heisst: Men-
schen mit besonderen Bildungsbedürfnissen 
sind immer auch Mädchen/Frauen, Jungen/
Männer oder Transpersonen. Vielleicht haben 
sie oder ihre Eltern aufgrund ihrer Nationalität 
eingeschränkte politische und/oder soziale 
Rechte. Vielleicht geniessen sie aber auch alle 
Rechte, weil sie das Schweizer Bürgerrecht ha-
ben. Je nach Familiengeschichte oder persön-
lichen Präferenzen wachsen Menschen mit ei-
ner Beeinträchtigung ein- oder mehrsprachig 
auf. Sie können einem wohlhabenden Milieu 
angehören oder sich in wirtschaftlich prekä-
ren Verhältnissen befinden. Sie mögen eine 
hellere oder dunklere Hautfarbe haben. 

Menschen mit einer Beeinträchtigung 
oder mit speziellen Bedürfnissen sind also nie 
nur aufgrund dieses Identitätsmerkmals ge-
sellschaftlich positioniert, sondern auch auf-
grund weiterer Identitätsmerkmale. Die Be-
trachtung der Überkreuzung und Wechsel-
wirkung von Diskriminierungskategorien 
rückt betroffene Menschen vom Rand ins 
Zentrum. Dadurch können sie sich Gehör ver-
schaffen. Zudem können auf diese Weise die 
bei der Herstellung von Ungleichheit und 
 Diskriminierungsrisiken beteiligten Prozesse 
und Strukturen auch von Nichtbetroffenen 
besser verstanden werden.

Durch das Konzept der Intersektionalität 
können Wechselwirkung und Gleichzeitig
keit von vielschichtigen Diskriminierungs
formen analysiert werden.
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Fallbeispiel

Mit dem von Winker und Degele (2009) ent-
wickelten Werkzeug der drei Ebenen kann 
theoriegeleitet versucht werden, die Kombi-
nation von Beeinträchtigung, Mehrsprachig-
keit und Fremdheit in Institutionen für Men-
schen mit besonderen Bildungsbedürfnissen 
zu erfassen und zu analysieren. Nehmen wir 
eine erwachsene Person und nennen wir sie 
Noa. Noa ist gemäss dem administrativen Mo-
dell der Behinderung als «teilinvalid» aner-
kannt und hat somit Anrecht auf IV-Leistun-
gen. Es wird also ein dauerhaftes medizini-
sches Problem zusammen mit einer Beein-
trächtigung der Partizipation am Erwerbsleben 
festgestellt. 

Noas Eltern sind als Asylsuchende in die 
Schweiz gekommen. Das Mädchen kam in der 
Schweiz zur Welt und wuchs zweisprachig auf. 
Auf der Makroebene (gesellschaftliche Struk-
turen und Institutionen) treffen verschiedene 
Diskriminierungsmechanismen aufeinander: 
Während Noas Kindheit und Jugend hatten sie 
und ihre Familie kein dauerndes Bleiberecht. 
Aufgrund ihrer Beeinträchtigung konnte sie 
zwar in einer Schule mit Sonderlehrplan einge-
schult werden, bekam jedoch wegen des nicht 
gefestigten Bleiberechts keine weitere Unter-
stützung. Die Berufsabschlüsse ihrer Eltern 
wurden in der Schweiz nicht anerkannt. So 
mussten beide Eltern überqualifiziert einer 
schlecht bezahlten Erwerbsarbeit nachgehen, 
wobei die Mutter nur immer wechselnde un-
gesicherte Putzstellen im grauen Arbeitsmarkt 
erhielt. Da es den Grosseltern aufgrund der 
Rechtslage nicht möglich war, nachzuziehen 
und die Eltern bei der Kinderbetreuung zu un-
terstützen, blieben die Kinder öfters unbeauf-
sichtigt. Heute hat Noa eine C-Bewilligung. 
Bei der Befragung der Einbürgerungskommis-
sion fiel sie durch und erhielt das Schweizer 
Bürgerrecht nicht.

Auf der Mikroebene versucht Noa heute als 
junge Frau Mitte Zwanzig mit einer Beein-
trächtigung die Kontrolle über ihren eigenen 
Körper zu bekommen. Während der Pubertät 
wehrte sie sich gegen die körperlichen Ver-
änderungen, die sie als Frau kennzeichneten. 
Sie verhielt sich wie ein Junge. Heute ist sie 
gerne eine Frau. Im Mädchentreffpunkt im 
Quartier gilt sie als aufgeweckt und humor-
voll. In der Familie erwies sich ihre Behinde-
rung oder das, was die Behinderung mit sich 
brachte, oft als Belastung. Dies zeigte sich 
auch in einem Zusammenbruch ihres Vaters, 
der sich für alles verantwortlich fühlte. Sie 
bekam mit, wie schlimm es für ihren Vater 
war, immer wieder auf die Ämter zu gehen, 
um neue Asylanträge zu stellen, IV-Leistun-
gen einzufordern oder Arbeit zu suchen. 
Dass er sich aufgrund seiner eingeschränk-
ten Schrift- und Schweizerdeutschkompe-
tenz in der Deutschschweiz nur rudimentär 
verständigen konnte, erschwerte ihm die un-
angenehmen Bittgänge. Auf Instagram pos-
tet Noa regelmässig Gedichte, um diese 
schwierige Zeit zu dokumentieren. Sie 
schreibt in einer von ihr selbst entwickelten 
Hybridsprache («so verbinde ich meine bei-
den Sprachen») und hat eine kleine Gruppe 
von Followern.

Auf der Symbolebene im Bereich der Re-
präsentationen ist sie umgeben von Bildern 
und Vorstellungen, die sie und andere in ihrer 
Situation als Schmarotzende des Sozialstaa-
tes darstellen. Als eine, die Arbeit finden 
würde, wenn sie sich besser integrierte. Oder 
als eine, die froh sein könne, als Person mit 
einer Behinderung in der Schweiz zu leben 
und nicht in ihrem Herkunftsland, in dem 
ganz andere Werte vorherrschten. Immer 
wieder wird ihr bewusst, dass sie nicht nur 
bezüglich ihrer Herkunft von der Norm ab-
weicht, sondern auch aufgrund ihrer Beein-
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trächtigung. Wegen dem ständigen Kampf 
um einen geregelten Aufenthalt herrscht zu-
dem eine starke Leistungsorientierung in der 
Familie vor. Diese zeigt sich bei ihr darin, dass 
sie – eine ausserordentlich gute Mathematik-
schülerin – schon relativ früh ein Taschengeld 
als Nachhilfelehrerin verdienen konnte, was 
ihre Eltern mit Stolz erfüllte. Trotzdem hat 
sich die Separation während der Schulzeit ne-
gativ auf ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
ausgewirkt. Ziehen wir noch die hiesigen 
Lohnunterschiede zwischen Männern und 
Frauen in Betracht, erhöhen sich bei ihr auf-
grund des Strukturmerkmals Geschlecht die 
Risiken, nochmals in prekäre Lebensverhält-
nisse zu geraten. 

Fazit

An diesem Fallbeispiel wird deutlich, dass 
beim Behindertenrecht die einheimische, 
nichtzugezogene Bevölkerung als Standardre-
ferenz gilt. Gleichzeitig ist die Standardrefe-
renz im Asyl- und Migrationsrecht die Person 
ohne Behinderung. Durch die Brille der Inter-
sektionalität wird sichtbar, dass sich für die 
Person an der Schnittstelle zweier Diskriminie-
rungskategorien das Marginalisierungsrisiko 
nicht einfach verdoppelt, sondern verviel-
facht. Als Frau wird Noa zudem die Lohnun-
gleichheit und mit grosser Wahrscheinlichkeit 
auch das geschlechterungerechte Berech-
nungssystem bei einer IV-Rente zu spüren be-
kommen, sollte sie darauf Anspruch erheben. 
Sie erlebt das Anderssein und die Diskriminie-
rung in jeder Lebenslage auf Schritt und Tritt. 
Für Personen, denen diese Erfahrung fremd 
ist, hilft die Sichtweise der Intersektionalität 
mit der Unterscheidung der drei diskutierten 
Ebenen. Es wird klar, dass die Mehrfachdiskri-
minierung nicht einfach Noas individuelles 
Problem darstellt, sondern in einer strukturbe-

dingten, sich gegenseitig verstärkenden Un-
gleichbehandlung begründet liegt. 

Für die heilpädagogische Praxis liegt der 
Nutzen einer intersektionellen Betrachtungs-
weise nicht nur in der Sensibilisierung für 
Mehrfachdiskriminierung und für versteckte 
Diskriminierung, sondern auch in der Refle-
xion der eigenen stereotypen Zuschreibun-
gen und nicht zuletzt den Strukturen der ei-
genen Einrichtung. 
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